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Petra Grabner (Salzburg)

Schlaglichter auf die österreichische
biopolitische Debatte1

Die österreichische Biopolitikdiskussion setzte im Vergleich zu anderen europäischen Ländern mit
geringerer Intensität und einer gewissen Verspätung ein. Mittlerweile allerdings setzt sich auch
hierzulande der Trend zur „Institutionalisierung von Ethik“ (in Form der Etablierung der nicht un-
umstrittenen Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt) und zur Initiierung eines öffentlichen
„Diskurses“ durch, wie jüngste entsprechende Initiativen klar belegen. Erneut werden damit Modelle
aus anderen Ländern in den heimischen Politikgestaltungsprozess übertragen, wie auch die inhaltli-
che Debatte und Akteurskonstellationen teilweise deutliche Parallelen zu anderen Ländern (wie z.B.
Deutschland) aufweisen. Vor diesem Hintergrund und durch einen Rückblick auf vorangegangene
Phasen der Biotechnologiepolitik bzw. -debatte wird in diesem Kommentar auf die Einrichtung von
Kommissionen, partizipativen Modellen der Entscheidungsfindung, politischen Entscheidungsbedarf
und (Nicht)Entscheidungen sowie thematische Kontroversen bzw. das issue framing der jüngsten Zeit
fokussiert und eine erste kritische Einschätzung der aktuellen biopolitischen Diskussion gegeben.
Gerade in Fragen der Biopolitik besteht allerdings weiterhin Forschungsbedarf.

Seit rund einem halben Jahr mehren sich die
Initiativen, die biopolitische Diskussion in Ös-
terreich unter die Vorzeichen von „Transpa-
renz“, „Partizipation“ und „Diskurs“ stellen. So
fand im Oktober 2002 der erste öffentliche
„Diskurstag“ in Wien zum Thema „Gen-
diagnostik – Was geht mich das an?“ statt. Ziel
dieser im Rahmen des österreichischen Human-
genomforschungsprojekts GEN-AU vom Bun-
desministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur sowie dialog‹›gentechnik2  organisierten
Veranstaltung war es, das Thema an die Öffent-
lichkeit zu tragen. In mehreren Diskussions-
runden diskutierten ExpertInnen und Betroffe-
ne wissenschaftliche, gesellschaftliche und ethi-
sche Fragen der Genomforschung und pränata-
len Genanalyse. Zuletzt hat – im Auftrag des
Österreichischen Rates für Forschung und
Technologieentwicklung – im Juni dieses Jah-
res die öffentliche BürgerInnenkonferenz „Ge-
netische Daten: woher, wohin, wozu?“ stattge-
funden, die nach dem Vorbild der Konsensus-
Konferenzen modelliert wurde.3 Eine breite öf-
fentliche Debatte wird also gesucht, und ein
Rückblick auf frühere Phasen der öster-

reichischen Debatte belegt deutlich die bisheri-
gen diesbezüglichen Defizite.

So populär derartige Initiativen, auf öffentli-
che Skepsis und Kritik zu reagieren bzw. diese
gar zu antizipieren, vordergründig auch erschei-
nen mögen, erheben sich dennoch Zweifel an
der Ernsthaftigkeit und den Erfolgsaussichten
des Unterfangens. So stellte etwa Franz Seifert
(2003, 116) jüngst die Frage

..., inwiefern ein mit derartigen Maßnahmen hergestell-
ter ‚Diskurs’ tatsächlich zu einem offenen Ergebnis
führen und faktisch-politisch relevant sein kann. Zu
beachten ist zunächst die politische raison d’être sei-
ner Veranstalter. So ist der Veranstalter des Diskurs-
tages ‚Gentechnik & Wir’ (mittlerweile dialog<>
gentechnik; Anm. P.G.) letztlich die Öffentlichkeits-
agentur der scientific community der Biowissen-
schaftler und Biowissenschaftlerinnen Österreichs und
damit im Konflikt eine Streitpartei mit durchaus eige-
nen Interessen; die geplante Konsensus-Konferenz
wird nicht etwa von einer neutralen akademischen Ein-
richtung, sondern von einer PR-Agentur und dies im
Rahmen der technologiepolitischen Imagekampagne
www.innovatives-oesterreich.at durchgeführt. Offen-
kundig wird dabei jeweils angenommen, dass ‚Dis-
kurs’ die Akzeptanz von Gentechnik in der Bevölke-
rung erhöhen kann (Hervorhebungen i. Orig.; P.G.).
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Es bleibt also abzuwarten, ob die heimische
Debatte mit dieser Initiative tatsächlich neuen
Schwung bzw. die Biopolitik erhöhte Legitima-
tion erfahren wird. Bis dato jedenfalls erreichte
die biopolitische Diskussion bei weitem nicht
jene Qualität bzw. Intensität, die etliche andere
europäische Länder auszeichnet, wie die Bei-
träge in diesem Heft beschreiben. Dies, obwohl
auch hierzulande ab Mitte der 1980er Jahre da-
mit begonnen wurde, Biotechnologiepolitik (im
Sinne der Politikformulierung sowohl betreffend
landwirtschaftlicher als auch medizinischer
Nutzung der Technologie) zu gestalten und in
diesem Zusammenhang zuweilen auch heftige
Kontroversen geführt wurden. Gerade die Do-
minanz des intensiven Konflikts um die „grü-
ne“ Biotechnologie (also den Einsatz in Land-
wirtschaft und Nahrungsmittelproduktion), der
die zweite Hälfte der 1990er Jahre prägte, über-
schattete allerdings in weiterer Folge die Aus-
einandersetzung mit medizinischen Anwendun-
gen („rote“ Biotechnologie).

Die österreichische Biotechnologiepolitik
wurde im Rahmen von interdisziplinären
Forschungsprojekten bereits umfassend unter-
sucht,4 insbesondere auf die Ergebnisse der dies-
bezüglichen Medien- und Policy-Analysen5

wird in weiterer Folge zurückgegriffen. In die-
sem Kommentar wird nun versucht, Aspekte der
aktuellen Entwicklung in der Biomedizinpolitik
darzustellen, wobei ein besonderes Augenmerk
auf eine geschlechtsspezifische Perspektive ge-
legt werden soll. Vor dem Hintergrund der Vor-
geschichte und der rechtlichen Ausgangslage
sowie der Entwicklung in anderen Ländern wird
auf die Einrichtung von Bioethikkommissionen
sowie auf thematische Kontroversen und
(Nicht)Entscheidungen fokussiert und eine ers-
te Einschätzung der aktuellen biopolitischen
Diskussion gegeben.

Institutionalisierung von Ethik und „mood
for dialogue“

Wie für die meisten EU-Länder gilt auch für
Österreich, dass sich in der zweiten Hälfte der
1990er Jahre in der öffentlichen Meinung wie
auch in der Politikgestaltung erstens eine deut-

liche Trennung zwischen landwirtschaftlichen
und medizinischen Anwendungen der Biotech-
nologie abzeichnete: Die veritable Mobilisie-
rung rund um die ersten Freisetzungsanträge
1996/97, die im „Gentechnikvolksbegehren“
kulminierte, führte zu einer hohen Ablehnung
der „grünen“ Biotechnologie (während die Un-
terstützung für medizinische Anwendungen si-
gnifikant höher blieb) sowie zu einem
Vertrauensverlust in Behörden und Industrie.
In Folge war Österreich laut Eurobarometer-
Umfrage (46.1) vom Herbst 1996 das im Durch-
schnitt „gentechnikkritischste Land“ in Europa
(Wagner et al. 1998, 19). Zweitens kam es zu
einer „Institutionalisierung von Ethik“ – aus-
gelöst nicht zuletzt durch die Verlautbarung der
Geburt des Klonschafs Dolly im Februar 1997
und die daran anschließende Diskussion um das
reproduktive Klonen von Menschen, das
weltweit auf breite Ablehnung stieß (Galloux
et al. 2002; Grabner et al. 2001; Lindsey et al.
2001).

Während allerdings die „Bioethikdebatte“ in
Italien, Deutschland oder Großbritannien bereits
mit großer Heftigkeit geführt wurde (vgl. Braun,
Herrmann, Rothmayr in diesem Heft), war
hierzulande eine Verspätung zu konstatieren –
wie bereits mehr als zehn Jahre zuvor bezüg-
lich der Frühphase der Gentechnikdiskussion.
Diese setzte ab Mitte der 1980er Jahre ein und
war geprägt von einer anfänglichen engen the-
matischen Verknüpfung zwischen Reproduk-
tionsmedizin und Gentechnik und einer starken
Konzentration auf Fragen der rechtlichen Re-
gulierung. Für restriktive Regelungen trat dabei
eine breite – und im Vergleich zu anderen The-
men ungewöhnliche – Koalition zwischen Grü-
nen, Feministinnen, der Arbeiterkammer, katho-
lischen Kreisen und Politikerinnen der beiden
Großparteien ein, wenngleich aus oftmals gänz-
lich unterschiedlichen Motiven. Erst nach der
Verabschiedung des so genannten „Fort-
pflanzungsmedizingesetzes“ (FMedG) 1992
wurde die Gentechnik sowie der diesbezügli-
che Regelungsbedarf endgültig separat disku-
tiert, wobei insbesondere das deutsche Gen-
technikgesetz wie auch die beiden einschlägi-
gen Richtlinien der EG nach deren Verabschie-
dung 1990 den Referenzrahmen bildeten.
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Dabei spielte die zeitgleich heftig geführte
deutsche Gentechnikdebatte eine nicht unwe-
sentliche Rolle. Im Unterschied zum Nachbar-
land beschränkte sich die Diskussion in Öster-
reich jedoch auf nur sehr eingeschränkte Krei-
se. Das vergleichsweise äußerst zögerlich erwa-
chende Interesse von Umweltschutzorga-
nisationen und das praktisch völlige Fehlen ei-
nes öffentlichen Interesses zum damaligen Zeit-
punkt6  mögen überraschen. Einer der Er-
klärungsfaktoren hierfür ist wohl in der nur ge-
ringen wirtschaftlichen Bedeutung dieses Sek-
tors für Österreich zu finden (Wagner et al. 1998,
15). Argumente wurden gleichsam aus Deutsch-
land importiert, ebenso letztlich das Instrument
einer parlamentarischen Enquete-Kommission,
die 1992 statt fand, nicht zuletzt mit dem Ziel,
Konfliktpotenzial schon im Vorhinein zu ent-
schärfen und damit eine mögliche zukünftige
Kontroverse zu vermeiden. Diese vorübergehen-
de Öffnung in Form eines – wenn auch auf Ab-
geordnete und ExpertInnen limitierten – Diskur-
ses erwies sich allerdings zum damaligen Zeit-
punkt als mit traditionellen Mustern der Kon-
kordanzdemokratie7  unvereinbar: Die relativ
restriktiven Empfehlungen der Kommission
blieben weitgehend folgenlos und wurden durch
einen ministeriellen Gesetzesentwurf untermi-
niert (Grabner 1999, 229ff.). Die Regelungs-
inhalte des mit 1. Jänner 1995 in Kraft getrete-
nen Gentechnikgesetzes (GTG) orientierten sich
schließlich in großen Zügen an den EG-Richt-
linien und am deutschen Gesetz, umfassen
allerdings über Sicherheitsfragen hinaus auch
humangenetische Anwendungen, namentlich
Genanalyse und -therapie.8

Die Rechtslage war nun klar formuliert,
Biotechnologie(politik) erregte jedoch weiterhin
keine besondere Aufmerksamkeit. Retrospek-
tiv betrachtet erweist sich diese Phase als Ruhe
vor dem Sturm in Form der österreichischen
Gentechnikkontroverse 1996/97, die zu einem
sprunghaften Anstieg des öffentlichen und me-
dialen Interesses führte. Auch nach der Beruhi-
gung der innenpolitischen Erregung war eine
weitere Intensitätssteigerung in den Medien zu
verzeichnen, die allerdings weniger heimische
Konflikte widerspiegelte als wissenschaftliche
Durchbrüche im Kontext des Humangenom-

projekts oder die international aufflammenden
Debatten um Stammzellforschung und Klonen
(Egger 2003; Seifert 2003, 108; Torgersen et
al. 2001, 134ff.).

Obwohl also die Biomedizindebatte nur all-
mählich einsetzte (und erneut vor dem Hinter-
grund von Entwicklungen in anderen Ländern)
wurde dem Trend der Etablierung von entspre-
chenden Kommissionen durchaus gefolgt: Mit
Verordnung des Bundeskanzlers vom 29. Juni
2001 – also nur kurze Zeit nach Konstituierung
des Nationalen Ethikrates in Deutschland bzw.
mit einer parallelen Konstruktion – wurde beim
Bundeskanzleramt eine Bioethikkommission
eingerichtet. Deren Aufgabe ist die „Beratung
des Bundeskanzlers in allen gesellschaftlichen,
naturwissenschaftlichen und rechtlichen Fragen
aus ethischer Sicht, die sich im Zusammenhang
mit der Entwicklung der Wissenschaften auf
dem Gebiet der Humanmedizin und -biologie
ergeben“. Ein weiteres Ziel sah der Vorsitzen-
de Johannes Huber, ein Fortpflanzungs-
mediziner und Theologe, in der Sensibilisierung
der Gesellschaft und Initiierung eines Dis-
kussionsprozesses (Standard, 2.7.2001). In der
Kommission sind insgesamt 15 männliche Mit-
glieder aus der katholischen und evangelischen
Theologie, Medizin, Industrie, Soziologie, Phi-
losophie, Psychiatrie und dem Recht vertreten,
wovon einige bereits seit Jahren aus der De-
batte um Gen- und Reproduktionstechnologien
bekannt sind, sowie vier Frauen aus der Mole-
kular- bzw. Mikrobiologie, der Gynäkologie
sowie der Technikwirkungsforschung. Bislang
meldeten sich allerdings nur einige wenige
Kommissionsmitglieder öffentlichkeitswirksam
zu Wort; was eine geschlechtersensitive Argu-
mentation angeht, so beschränkte sich dieser
Aspekt seitens der weiblichen Mitglieder bisher
weitgehend auf Kommentare zur Situation von
Wissenschafterinnen im Sinne eines gender
mainstreaming, kaum jedoch bezogen sie sich
dabei auf die zur Debatte stehende Technolo-
gie selbst.

Wie bereits in Deutschland wurde auch in
Österreich die Konstruktion und das Mandat der
Kommission kritisiert. Unter anderem entspann
sich zwischen dem evangelischen Theologen
Körtner und dem Wiener Politikwissenschafter
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Gottweis im Dezember 2001 eine Debatte über
die heimische Biopolitik und die Rolle der Bio-
ethikkommission: Während Körtner z.B. in ei-
nem Kommentar im „Standard“ (2001a) im
Zusammenhang mit der Stammzellforschung
die heimische Politik und das Fehlen einer of-
fenen Debatte kritisierte, monierte Gottweis
(2001) unter anderem die mangelnde Koordi-
nation in der „unsichtbaren Kommission“ und
meinte:

Bisher ist die ... Bioethikkommission in der Öffent-
lichkeit nur durch sporadische Wortmeldungen ein-
zelner Mitglieder aufgefallen, die ihre oft diametral
entgegengesetzten, manchmal etwas erratischen bio-
ethischen und rechtspolitischen Vorstellungen, schein-
bar ohne jede interne Koordinierung, einer vermut-
lich immer wieder verblüfften Öffentlichkeit vorge-
führt haben.

Gottweis sprach sich dafür aus, einen breiten
gesellschaftlichen Dialog über die Biopolitik zu
führen, etwa auch in Form parlamentarischer
Enqueten oder im Rahmen neuer Formen der
Technikfolgenabschätzung wie BürgerInnen-
dialogen. Er forderte die Politik dazu auf, der-
artige Mechanismen zu nutzen. In einer Replik
betonte Körtner (2001b) wiederum, diese Kri-
tik sei berechtigt, treffe aber mit der Kommissi-
on die Falschen – deutlich aufgerufen sei hier
die Politik, „die ihre Verantwortung an so ge-
nannte Experten delegiert“. Doch die Funk-
tions(un)tüchtigkeit der Bioethikkommission
bzw. diese Delegation von Verantwortung wur-
de auch allgemein in der Presse kritisiert, mit
dem Argument: „Die Kanzlerkommission wird
zunehmend zum Missbrauchsopfer ihrer Erfin-
der“ (Schönbauer 2002).

In Folge der zahlreichen Kritik an der Kom-
mission wurden „Gegenkommissionen“ etab-
liert. So wurde im Oktober 2001 die „Ethik-
kommission für die österreichische Bundesre-
gierung“ der Öffentlichkeit vorgestellt, die sich
aus dem Personenkreis von Behinderten-
organisationen und der Aktion Leben speist (15
Mitglieder, davon 8 Männer und 7 Frauen, Vor-
sitzende ist Birgit Primig-Eisner) und in engem
Zusammenhang mit früheren Initiativen gegen
die Biomedizin-Konvention des Europarates
und Embryonenforschung gegründet wurde.
Ausdrücklich verfolgt sie das Ziel, eine alter-

native Meinung zu jener der oben genannten
Bioethikkommission zu formulieren:

Trotz vielfacher Interventionen seitens der Behin-
dertenverbände und der Aktion Leben wurde in diese
Kommission kein Vertreter behinderter oder betrof-
fener Menschen aufgenommen. Menschen mit Behin-
derungen gehören zu den ‚Hauptbetroffenen’ der bio-
technologischen Forschung. Den Meinungen und
Anliegen dieser Personengruppe sollte ebenso deut-
lich Gehör verschafft werden wie der Wissenschaft,
Religion und der Pharma-Industrie (vgl. die „Bilanz
des ersten Jahres“, http://www.ethikkommission.at).

Entsprechend sollten auch parallel zu den
Schwerpunkten der Arbeit der Bioethik-
kommission beim Bundeskanzleramt Positionen
zu den jeweiligen Fragen erarbeitet und in den
Diskussionsprozess eingebracht werden. Versu-
che, eine Kooperation zwischen den beiden
Kommissionen in Gang zu setzen, gestalteten
sich allerdings keineswegs friktionsfrei. An-
lässlich eines Symposiums, das von der
„Forschungsstelle für Ethik und Wissenschaft
im Dialog“ vom philosophischen Institut der
Universität Wien und der Stadt Wien im
November 2002 veranstaltet wurde, wurde
schließlich eine weitere „Parallelaktion“ (Kört-
ner) präsentiert: der neue wissenschaftliche
„Wiener Beirat für Bio- und Medizinethik“.
Auch dieser Beirat ist interdisziplinär zusam-
mengesetzt (zum Teil in Überschneidung mit der
Kanzlerkommission) und umfasst 17 Mitglie-
der, davon 5 Frauen.

Ganz offensichtlich setzt sich auch in Öster-
reich langsam der von Alan Irwin (2001) kon-
statierte „mood for dialogue“ durch. Darauf
deuten neben der Einrichtung eigener Gremien
nicht zuletzt auch eine Reihe von Diskussions-
veranstaltungen in jüngster Zeit hin: Neben dem
eben angesprochenen Symposion „Repro-
duktionsmedizin in Österreich – Eine interdis-
ziplinäre Herausforderung“ wurde eine ganze
Reihe weiterer Veranstaltungen organisiert, etwa
ein Workshop zum Thema „Biomedicalisation,
Social Conflicts, and the New Politics of
Bioethics“ von Gottweis im Oktober 2002. Auch
Parteien und ihnen nahe stehende Organisatio-
nen nahmen sich zunehmend des Themas an:9

Die Grüne Bildungswerkstatt Tirol z.B. stellte
ihr Sommersymposion 2002 unter das Thema
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„Die Würde des Menschen ist antastbar. Ethik
und Biowissenschaften“ (http://www.tirolkultur.
at/gruebi/), die ÖVP lud bereits im Juli 2001
zur „1. Österreichischen Bioethik-Konferenz“.
Einen Monat zuvor hatte das Institut für Rechts-
politik am Internationalen Forschungszentrum
Salzburg zu einer Tagung über biomedizinische
und medizinrechtliche Fragen eingeladen; im
August 2001 standen Fragen der Forschungs-
ethik im Kontext der Biomedizin im Mittelpunkt
der Gesundheitsgespräche beim Europäischen
Forum Alpbach. Eine weitere Qualität erreich-
te der Wille zum Dialog mit dem bereits in der
Einleitung erwähnten Diskurstag bzw. der
BürgerInnenkonferenz.

Vorgeschlagene und verworfene
Entscheidungen

Was aber waren nun die Themen der sich lang-
sam doch ausbreitenden Biopolitikdiskussion in
Österreich? Wenig überraschend waren es im
Wesentlichen dieselben, welche die Debatte
auch anderswo dominierten: Stammzell-
forschung, das so genannte therapeutische Klo-
nen und Präimplantationsdiagnostik (PID).

Das erste Thema, dessen sich die Bioethik-
kommission beim Bundeskanzleramt annahm,
war die Biomedizin-Konvention des Europa-
rates von 1997 sowie das Zusatzprotokoll von
1998 (Letzteres verbietet das Klonen). Öster-
reich hat bisher beide Dokumente nicht unter-
zeichnet. Gegen die Konvention gab es bereits
seit langem heftigen Widerstand: So hatte unter
der Federführung der Lebenshilfe Österreich
eine Plattform „Nein zur Biomedizin-Konven-
tion“ (aus der später die Ethikkommission für
die österreichische Bundesregierung hervorge-
hen sollte) mit Hilfe der Behindertensprecher-
innen Haidlmayr (Grüne) und Partik-Pablé
(FPÖ) erstmals 1998 und erneut im März 2001
eine entsprechende Petition, unterstützt durch
rund 60.000 Unterschriften, beim Nationalrat
eingebracht. Die Bioethikkommission beim
Bundeskanzleramt empfahl in dem ersten von
ihr verfassten Dokument die baldige Rati-
fizierung (http://www.bka.gv.at/bka/bioethik/
beschluss1.pdf), allerdings auch die Formulie-

rung flankierender rechtlicher Maßnahmen. Die
Ethikkommission für die Bundesregierung kri-
tisierte diese Entscheidung aus Behinderten-
perspektive massiv (insbesondere da es um For-
schung an nicht zustimmungsfähigen Personen
geht). Zudem fühlte sie sich – obwohl im Vor-
feld eine Kontaktgruppe zwischen den beiden
Kommissionen gebildet worden war – von der
Bioethikkommission und der Regierung über-
gangen. Noch steht allerdings eine tatsächliche
Ratifizierung durch Österreich aus.

Nachdem bereits im Frühsommer 2000 im
Nationalrat eine entsprechende Regierungsvor-
lage verabschiedet hätte werden sollen, zog sich
auch in Fragen der Biopatentrichtlinie die
österreichische Entscheidung hinaus. Trotz einer
neuerlichen positiven Empfehlung der Bioethik-
kommission beim Bundeskanzleramt vom 6.
März 2002 (http://www.bka.gv.at/bka/bioethik/
stellungnahme_richtlinie.pdf ) verzögerte sich
die Umsetzung in nationales Recht weiterhin.
Erneut hatten gentechnikkritische Organisatio-
nen wie Greenpeace dagegen lauten Protest er-
hoben. Im Zentrum der Kritik stand die Frage
der Patentierbarkeit menschlicher Gene sowie
nach ethischen Abwägungen. Und ebenfalls
zum wiederholten Male verwies Körtner
(2002a) als eines der diskussionsfreudigsten
Mitglieder der Kommission auf den Handlungs-
bedarf durch die Politik und insbesondere auf
die Notwendigkeit eines parlamentarischen Dis-
kurses zu diesem Thema. Gleichwohl steht eine
ausführliche Debatte und in weiterer Folge die
Umsetzung in nationales Recht noch aus.

Ab August 2000 griffen österreichische Me-
dien langsam Fragen der Embryonenforschung
auf: Berichtet wurde vorwiegend über die briti-
sche und deutsche Debatte, häufig moniert wur-
de im Vergleich mit der dortigen Situation die
Überfälligkeit einer bioethischen Auseinander-
setzung hierzulande, die lediglich in sehr ein-
geschränktem Maße statt finde. Vorstöße in die-
se Richtung kamen vom designierten Bioethik-
kommissions-Vorsitzenden Huber, der argumen-
tierte, es sei ethisch vertretbarer, „überzählige“
Embryonen aus der künstlichen Befruchtung zu
Forschungszwecken heranzuziehen als sie zu
vernichten und dafür in ersten Reaktionen Zu-
stimmung seitens der Gesundheitssprecher der
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Parlamentsparteien erntete (Standard 10.5.2001;
12./13.5.2001). Demgegenüber formierte sich
Widerstand aus katholischen Kreisen: Das von
der Bischofskonferenz getragene „Institut für
medizinische Anthropologie und Bioethik“
(IMABE) nannte das so genannte therapeutische
Klonen „Menschenverachtung und ethischen
Bankrott“, kirchennahe Organisationen organi-
sierten eine „Aktionswoche für den Schutz des
Lebens“, und Universitätsseelsorger Schüller
stellte einen altbekannten Zusammenhang her:
Die Diskussion sei eigenartig, denn während die
Fristenlösung praktiziert würde, bestünde Sor-
ge um die Tötung wesentlich jüngerer Embryo-
nen (Standard 29.8.2000; SN 31.5.2001). Im
Verlauf des Sommers mehrten sich Forderun-
gen nach einer Auseinandersetzung mit dem
Thema, nicht zuletzt, da wesentliche Fragen
durch die österreichische Gesetzeslage in Ge-
stalt des Fortpflanzungsmedizingesetzes nur
ungenügend gedeckt sind.

Das FMedG war, wie oben erwähnt, 1992
verabschiedet worden – ganze 10 Jahre nach der
Geburt des ersten Retortenbabys in Österreich.
In der Debatte um das Gesetz kam der Stellung
des Embryos eine zentrale Bedeutung zu; diese
Frage wurde, ähnlich wie z.B. auch in Deutsch-
land oder Italien, diskursiv mit der Regelung
des Schwangerschaftsabbruchs (Fristenlösung)
verbunden. Eindeutig lässt sich für die 1980er
und frühen 1990er Jahre eine lebhafte feminis-
tische Diskussion über Gen- und Repro-
duktionstechnologien ausmachen, die deutlich
von der internationalen Debatte inspiriert war.
Kritisiert wurden unter anderem die hinter dem
Einsatz von IVF stehenden Ideologien, die Fort-
schreibung klassischer Rollenbilder, der
Kontrollanspruch über weibliche Reproduk-
tionsfähigkeit, aber auch der Experimental-
charakter dieser Eingriffe angesichts zweifelhaf-
ter „Erfolgsraten“ der künstlichen Befruchtung
sowie das kulturrevolutionierende Potenzial der
neuen Technologien (Stichwort Eugenik). Die-
se Auffassung dominierte gegenüber divergie-
renden Ansichten, die IVF als Befreiungs-
instrument interpretierten (vgl. Grabner/
Wolfgruber 1992). Größeren Einfluss auf die
Politikformulierung nahm der feministische
Diskurs allerdings nicht.10  Stärkere Impulse

kamen dagegen seitens der institutionalisierten
Frauenpolitik, personifiziert besonders durch die
damalige SPÖ-Frauenstaatssekretärin Dohnal,
die sich in ihren Haltungen auch durch Politiker-
innen der ÖVP (allen voran die damalige Mini-
sterin für Umwelt, Jugend und Familie,
Flemming) bestärkt sehen konnte. Auch die
Grünen setzten sich für restriktive Bestimmun-
gen ein und fanden sich damit – wenn auch mit
deutlich anderer Begründung – einig mit dem
katholischen Klerus. Qua moraltheologischer
Perspektive in ethischen Fragen und wohl nicht
zuletzt auch dank enger Verbindungen zur ÖVP
bestimmte die katholische Argumentation die
österreichische Debatte entscheidend mit.11

Trotz grundsätzlicher Ablehnung jeglicher Form
künstlicher Befruchtung fanden einzelne An-
wendungsfelder der IVF letztlich doch die Ak-
zeptanz vieler katholischer Würdenträger – so
wurde etwa der homologen IVF (d.h. innerhalb
der Ehe) unter bestimmten Voraussetzungen
zugestimmt.

Das FMedG gilt als relativ restriktiv, etwa
durch das Verbot von Eizellspende12  und Leih-
mutterschaft (Koch 2001). Weitere tragende
Säulen des Gesetzes bestehen in der Beschrän-
kung auf Ehe- und Lebenspartnerschaften und
in den nur eingeschränkten Möglichkeiten der
künstlichen Samenübertragung. Zudem dürfen
Samen und Eizellen sowie Embryonen höchs-
tens ein Jahr aufbewahrt werden. Was die
Embryonenforschung anbelangt, gilt auch hier
ein Verbot insofern, als explizit entwicklungs-
fähige Zellen nicht für andere Zwecke als für
die medizinisch unterstützte Fortpflanzung ver-
wendet werden dürfen. Auch von einem Verbot
der PID wird ausgegangen, dieses ist aber we-
der im FMedG noch im GTG enthalten. Wie bei
der therapeutischen Forschung am Embryo wird
allerdings das Verbot der PID unter dem As-
pekt des (verfassungsrechtlichen) Gleichheits-
grundsatzes kritisch diskutiert, denn unter be-
stimmten Voraussetzungen ist diese in utero,
nicht aber in vitro, erlaubt. Anders als im deut-
schen Embryonenschutzgesetz enthält das
FMedG kein Verbot des reproduktiven Klonens,
allgemein wird indes dennoch davon ausgegan-
gen bzw. dieses Verbot abgeleitet.13  Unsicher
ist zudem die Rechtslage bezüglich des thera-
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peutischen Klonens, ebenso fehlt es an aus-
drücklichen Regelungen für die Gewinnung von
und Forschung mit Stammzellen (Taupitz 2003,
153ff.). Angesichts dieser Rechtslage nimmt es
wenig Wunder, dass bereits im Herbst 2000 das
Justiz- gemeinsam mit dem Sozialressort eine
Revision in Angriff nehmen wollte. Zugleich
scheint es jedoch symptomatisch, dass eine
Novellierung bis heute aussteht.

So hieß es etwa angesichts des deutschen
Bundestagsbeschlusses zum Stammzellen-
import noch im Februar 2002, in Österreich
bestünde mangels heimischer Forschungsvor-
haben noch kein Handlungsbedarf, grundsätz-
lich könnte die deutsche Entscheidung jedoch
als Modell dienen (Standard 1.2.2001). Die
Bioethikkommission konzentrierte sich in jener
Zeit auf die Formulierung einer Empfehlung für
Forschungsministerin Gehrer (ÖVP) zum 6.
Rahmenprogramm der EU bezüglich der
Stammzellforschung. Interne Meinungsunter-
schiede führten dazu, dass mit Beschluss vom
3. April und 8. Mai (http://www.bka.gv.at/bka/
bioethik/stellungnahme_stammz.pdf) ein vor-
sichtiges Ja zum Rahmenprogramm, allerdings
mit Einschränkungen, formuliert wurde. Dieser
Beschluss war jedoch nur ein Mehrheitsvotum,
eine Minderheit sprach sich dagegen aus. Den-
noch profilierte sich Ministerin Gehrer
schließlich als entschiedene Gegnerin der
Stammzellforschung14  und stimmte gegen das
Rahmenprogramm, womit sich Österreich auf
EU-Ebene zum wiederholten Male in bio-
technologischen Fragen in eine Sonderposition
begab.15  Die in weiterer Folge in Brüssel ge-
troffene Entscheidung, über Forschungsarbeiten
mit embryonalen Stammzellen ein Moratorium
zu verhängen, wurde zwar von Gehrer als Sieg
der heimischen Biopolitik gefeiert, von Mitglie-
dern der Kommission jedoch heftig kritisiert.
Körtner (2002b) sprach von der herrschenden
Doppelmoral und dem Mangel an politischer
Courage, aber auch von der Besänftigung
römisch-katholischer und konservativer
(WählerInnen-)Kreise. Sein Kommissions-
kollege, der Pathologe Zatloukal, drückte
gleichfalls Unverständnis und Verärgerung aus.
Einmal mehr stellte sich die Frage nach der
Funktion der Kommission, aber auch die nach

dem offenkundigen Fehlen eines parlamentari-
schen Diskurses (Standard, 5.6.2002).

Von der menschlichen Würde,
feministischer Bevormundung und reinen
Männerfantasien

Gen- und Reproduktionstechnologie wurden
bereits frühzeitig stark medizinisch-wissen-
schaftlich definiert, ähnlich wie von Braun (in
diesem Heft) beschrieben, war also ein domi-
nanter frame über die Zeit hinweg ein
Gesundheitsframe.16  Nicht in ihrer Intensität,
aber strukturell mit anderen Ländern wie
Deutschland vergleichbar verlief bisher die
„neue“ biopolitische Debatte der jüngsten Zeit,
die aber nicht zuletzt auch eine rechtliche ist.

Fragen des Embryonenschutzes gerieten er-
neut ins Zentrum der Debatte, und wieder wur-
de dies mit der Frage des Schwangerschaftsab-
bruchs verknüpft. Auch in Österreich finden wir
also ein Wertungswiderspruchsargument, das
vorrangig von der katholischen Kirche und ihr
nahestehenden Organisationen thematisiert
wird. Prinzipiell geht diese Position vom nöti-
gen Schutz des Lebens aus, die „Heiligkeit des
Lebens“ gilt ab der Befruchtung einer mensch-
lichen Eizelle. Die Erzeugung und Verwertung
von Embryonen wird daher abgelehnt, ebenso
die Gewinnung von Stammzellen bzw. der Ein-
griff in die Keimbahn.17  Auch ein Argument des
sozialen Drucks auf Familien und insbesondere
Frauen lässt sich erkennen, vorrangig vorge-
bracht von Behindertenorganisationen bzw. der
alternativen Ethikkommission für die öster-
reichische Bundesregierung. Hier geht es pri-
mär um den Stellenwert behinderten Lebens in
einer Gesellschaft, die dessen Existenz als zu-
nehmend medizinisch vermeidbar betrachtet
(diese Frage adressieren allerdings auch andere
AkteurInnen, nicht zuletzt auch die Kirche). In
dieser Diskussion werden häufig die Rechte von
Kindern gegen die Rechte von Frauen (im Sin-
ne einer bewussten Entscheidung gegen ein be-
hindertes Kind) ausgespielt.

In gewisser Weise hat sich somit thematisch
der Kreis geschlossen: Im Gefolge der Fort-
schritte in einzelnen Bereichen der Biomedizin
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werden Reproduktionsmedizin und Biotechno-
logie, welche in den 1980er Jahren von femi-
nistischen Gruppen in einen Zusammenhang
gebracht wurden, auf deren Trennung aber die
medizinischen ExpertInnen bestanden, nun
wieder in engerem Zusammenhang miteinander
diskutiert – und langsam regen sich auch wieder
feministische Stimmen dazu. Als eine der we-
nigen Vertreterinnen der Debatte der 1980er
Jahre meldet sich z.B. immer wieder Lisbeth N.
Trallori zu Wort und weist v.a. auf die soziale
Dimension der Anwendung der zur Debatte ste-
henden Technologien hin. Auch das Thema Klo-
nen führte zu vereinzelten Wortmeldungen:
Elisabeth List bezeichnete sie etwa bei einer
Diskussion als „reine Männerfantasie“ (Stan-
dard 29.1.2003). Und schließlich entbrannte im
Standard (in der Rubrik „Kommentar der ande-
ren“) rund um die Mutterschaft zweier rund
60jähriger Frauen eine kurze Debatte um die
Frage „Feministische Bevormundung“: Unter
dieser Überschrift wurde die Frage gestellt,
weswegen Feministinnen Frauen, die sich die
Reproduktionsmedizin zunutze machen, als
„fremdbestimmte Idiotinnen“ behandeln und
nicht als selbstbestimmte Individuen, worauf
eine relativ heftige Reaktion folgte mit dem
Tenor, dass von Selbstbestimmtheit in diesem
Zusammenhang kaum zu sprechen sei, ziehe
man die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
sowie jene der Behandlung selbst in Betracht
(Standard, 27.1.2003; 29.1.2003).

Vorläufiges Fazit zur österreichischen
Biopolitikdebatte

Welches Fazit kann also über die heimische
Debatte gezogen werden? Als Erstes fällt auf,
dass die biopolitische Debatte nicht nur sehr
zögerlich eingesetzt hat, sondern zwischen-
zeitlich auch wieder von der Tagesordnung ver-
schwand. Allenthalben wird zwar der Bedarf
nach einer breiten und öffentlichen Debatte ge-
ortet, auch der Regelungsbedarf ist ausgemacht
– tatsächlich umgesetzt wurden die entsprechen-
den Vorhaben bislang allerdings kaum. Dies
mag nicht zuletzt am Kollaps der letzten Regie-
rung 2002 liegen, doch ist auch festzuhalten,

dass die Regierungspolitik zuvor auf erstaun-
lich wenig Widerspruch der Opposition stieß.
Diese Politik erschöpfte sich weitgehend in der
Institutionalisierung einer bioethischen Debat-
te durch die Etablierung der Bioethikkom-
mission beim Bundeskanzleramt. Kritik an der
Delegation von Verantwortung und unangeneh-
men Entscheidungen – bei aller Befürwortung
eines breit geführten Diskurses – wird jedoch
nicht nur von BeobachterInnen der heimischen
Bio(technologie)politik immer wieder geäußert:
Offensichtlich ist sich zumindest ein Mitglied
der Bioethikkommission dieses Problems eben-
falls sehr bewusst. War anfangs zudem noch
befürchtet worden, mit der Etablierung einer
Bioethikkommission wolle sich die Regierung
ihre Entscheidungen im Vorfeld legitimieren
lassen, hat sich auch dieser Eindruck mittler-
weile verwischt – denn entweder wurde den
Empfehlungen nicht Folge geleistet, oder ihnen
überhaupt zuwider gehandelt, wie das Beispiel
der Entscheidung zur Stammzellforschung be-
legt.

Ein immer wiederkehrendes Leitmotiv ist je-
doch auch die Frage nach einer Demo-
kratisierung und nach Partizipation. Erneut wird
– wie bereits in der Diskussion um das GTG –
nun auf ein Mittel zurückgegriffen, das sich in
anderen Ländern bereits bewährt hat. Man darf
also gespannt sein, ob sich die Durchführung
einer BürgerInnenkonferenz als probateres Mit-
tel erweisen wird, als es die parlamentarische
Enquete-Kommission war, oder ob auch dieses
Instrument letztlich an den eingefahrenen Mus-
tern österreichischer Politikgestaltung scheitern
wird bzw. als wie ernsthaft die Bemühungen,
einen offenen Diskurs – insbesondere angesichts
der gewählten Organisationsform – zu führen
sich schließlich herausstellen werden. Erneut
ließe sich auch die Frage nach Delegation von
Verantwortung seitens der Politik mit dem Ziel
der Legitimierung politischer Entscheidungen
stellen. Prinzipiell allerdings sei auch die Frage
aufgeworfen, inwieweit sich eine öffentliche
Auseinandersetzung überhaupt initiieren lässt.
Die Erfahrungen der parlamentarischen En-
quete-Kommission haben gezeigt, dass sich all-
eine durch derartige Veranstaltungen weder
Kontroversen vermeiden noch deren Verlauf in
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geordneten Bahnen vorbestimmen lassen. Kon-
flikte können nicht antizipativ eingedämmt wer-
den – gibt es einen Anlassfall und günstige po-
litische Gelegenheitsstrukturen, kann es etwa
NGOs leicht gelingen, vorhandene Skepsis in
der öffentlichen Meinung für Mobilisierung zu
nutzen, wie der Konflikt um die „grüne“ Gen-
technik gezeigt hat. Einschränkend sei hierzu
allerdings angemerkt, dass das Feld medizini-
scher Anwendungen ein sehr weites ist und ten-
denziell auf mehr Zustimmung in der Öffent-
lichkeit stößt als die landwirtschaftliche Nut-
zung, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass
ihnen ein bedeutend höherer Nutzen zugeschrie-
ben wird.

Zuletzt sei noch die Frage nach einem eng-
endering der Politik aufgeworfen, die für den
Augenblick nur vorläufig zu beantworten ist:
Seit dem Beginn der Debatte in Österreich gibt
es Diskurse, die entsprechende frames und Ar-
gumente aufgreifen, allerdings wurden sie tra-
ditionell eher marginalisiert bzw. im Politik-
formulierungsprozess in Akteurskonstellationen
eingebunden, die letztlich zu einem deutlichen
Verwischen von Konturen führten. Als Akteur-
innen der Politik spielten Frauen in den letzten
15–20 Jahren immer wieder eine – gerade im
Konflikt um die „grüne“ Gentechnik mitunter
auch entscheidende – Rolle (man denke nur an
einige der damaligen Protagonistinnen der De-
batte auf Seiten der NGOs und Grünen, wie
Sima und Glawischnig, oder auf Seiten der
Regierung, wie die damaligen Ministerinnen
Krammer und Prammer), als Adressatinnen der
Politik hingegen finden sich Frauen häufig auf
ihre Rolle als Mütter oder Patientinnen redu-
ziert. Vor allem für die jüngste Phase der Bio-
politik im eigentlichen Sinn ist eine Bewertung
nicht leicht durchzuführen – was nicht zuletzt
dem Fehlen eines ausführlichen politischen Dis-
kurses zum Thema zuzuschreiben ist. Doch auch
dieses Fehlen des Diskurses – dem mittlerweile
angeblich Abhilfe geschaffen werden soll – ist
ein weiterhin lohnendes Forschungsthema.

ANMERKUNGEN

1 Ich danke der/dem anonymen GutachterIn der ÖZP
sowie Gabriele Abels, Barbara Blümel und Helge

Torgersen für wertvolle kritische Kommentare zu
diesem Beitrag.

2 Vormals Plattform „Gentechnik & Wir“, ein Zusam-
menschluss wissenschaftlicher Gesellschaften mit
dem postulierten Ziel, den Informationsstand in der
Bevölkerung über die Gentechnik zu verbessern und
zu einer informierten und sachlichen Diskussion bei-
zutragen – mit anderen Worten, Öffentlichkeitsarbeit
und Akzeptanzbeschaffung zu betreiben.

3 Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Kommentars
lagen die Ergebnisse der Konferenz in Form von Stel-
lungnahmen durch das BürgerInnenpanel leider noch
nicht vor.

4 Vgl. die österreichischen Teilprojekte (FWF, P1
1849-SOZ an Wolfgang Wagner; BM für Bildung,
Wissenschaft und Kultur, GZ 650.275/1-III/2a/99 an
Helge Torgersen und GZ 650.274/1-III/2a/99 an
Wolfgang Wagner) zu einer Reihe von europäischen
Forschungsprojekten: „Biotechnology and the
European Public“; „European Debates on
Biotechnology: The Dimensions of Public Concern“;
„Life Science in the European Society: Towards the
21st Century“. Zu den Ergebnissen vgl. Durant et al.
1998; Gaskell/Bauer 2001; Bauer/Gaskell 2002;
LSES Group 2003.

5 Danben wurden auch die Ergebnisse der regelmäßig
durchgeführten Eurobarometer-Umfragen zur Bio-
technologie ausgewertet. Sowohl in der Medien- wie
auch in der Policy-Analyse wurde das framing der
jeweiligen nationalen Biotechnologiedebatten unter-
sucht (vgl. Gamson/Modigliani 1989; Rein/Schön
1993). Für die österreichischen Medienanalysen
wurden „Die Presse“ und „profil“ herangezogen (zu
methodischen Details s. Wagner et al. 1998; Torger-
sen et al. 2001; Egger 2003). Für den vorliegenden
Artikel wurden darüber hinaus noch weitere Medi-
en, vor allem „Der Standard“ und die „Salzburger
Nachrichten“, gezielt nach Artikeln über die Bio-
ethikkommissionen und die aktuellen Themen der
biopolitischen Diskussion durchsucht.

6 Allerdings zeigten Umfrageergebnisse bereits seit den
frühen 1990er Jahren relativ hohe Skepsis bis hin zu
dezidierter Ablehnung der Biotechnologie gegenü-
ber (Grabner 1999, 141ff.). Bis 1994 war jedoch auch
die einschlägige Medienberichterstattung relativ ge-
ring und stieg erst 1997 stark an (Wagner et al. 1998,
18f.).

7 Vgl. zu einer Bewertung des österreichischen Gen-
technikkonflikts in der Tradition ökologischen Pro-
tests und im Kontext des Niedergangs der Kon-
kordanzdemokratie Seifert 2003. Seit diesem erst-
maligen politischen „Experiment“ ist es übrigens bis
dato nicht mehr zur Einsetzung einer derartigen Kom-
mission gekommen.

8 Als Besonderheit ist noch eine (umstrittene) Sozial-
unverträglichkeitsbestimmung zu nennen, Vergleich-
bares gibt es lediglich in Norwegen.

9 Demgegenüber sah die Situation noch ein Jahr zuvor
gänzlich anders aus, wie in den „Salzburger Nach-
richten“ kritisiert wurde: „Deutlicher hätten Öster-
reichs Bundesräte, Nationalratsabgeordneten und
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Landtagsabgeordneten nicht ausdrücken können, wie
gering sie den Wert einer Diskussion über Gentechnik
schätzen: Von 1000 Einladungen zu dem Seminar
‚Gentechnik & Politik’, das im Vorfeld des ...
‚European Health Forum Gastein 2000’ stattfand, die
an Politiker geschickt worden waren, waren lediglich
zwei wahrgenommen worden: von dänischen Parla-
mentariern“ (Schwischei 2000).

10 Damit fügt sich das österreichische Bild in das von
Rothmayr (in diesem Heft) beschriebene Muster ver-
schiedener Länder ein, wonach es häufig nicht zu
einer mit der Abtreibungsfrage vergleichbaren Mo-
bilisierung kam bzw. die vertretenen Positionen we-
niger einheitlich waren. Eindeutig allerdings zählt
Österreich zu jenen Ländern mit restriktiver Gesetz-
gebung, also starker staatlicher Intervention, die von
diversen Akteursgruppen aus sehr unterschiedlichen
Beweggründen forciert wurde – im Wesentlichen
reichte das Spektrum von religiös motivierter Kritik
bis hin zu grünen bzw. feministischen und linken
Argumenten, wobei der Einfluss des Katholizismus
im österreichischen Fall wohl besonders hervorzu-
heben ist.

11 Dementsprechend wurde z. B. in der Tageszeitung
„Der Standard“ ein Artikel (Fleischhacker 2000) über
die bestehende Rechtslage wie folgt übertitelt: „Re-
striktiv des Katholizismus wegen?“, wobei dieser
häufig formulierten These im Prinzip Recht gege-
ben wurde: So zeichne sich das FMedG durch „Natür-
lichkeitsvorstellungen aus, die den katholischen Vor-
stellungen nahe kommen“.

12 Im Dezember 2002 erregte der Fall zweier Österrei-
cherinnen kurzfristig größere Aufmerksamkeit: Die
beiden 58- bzw. 61-Jährigen waren zur künstlichen
Befruchtung mithilfe gespendeter Eizellen nach Ita-
lien ausgewichen und hatten dann ihre Kinder in
Österreich geboren. Im Zentrum der Kommentare
stand dabei neben einer Diskussion der Rechtslage
die Frage nach dem Kindeswohl, aber auch die nach
einer möglichen Doppelmoral angesichts der Tatsa-
che, dass sich die gesellschaftliche Erregung im Fal-
le 60jähriger Väter durchaus in Grenzen hält.

13 Berichte über die angebliche Geburt des ersten „Klon-
babys“ der Raelianer-Sekte schließlich ließen das
Klonen wieder in das Zentrum des Interesses rücken.
Am 12. Februar diesen Jahres legte die Bioethik-
kommission einen Zwischenbericht in Form eines Be-
schlusses vor (http://www.bka.gv.at/bka/bioethik/
zwischenbericht_klonen.pdf), in dem sie sich für ein
eindeutiges gesetzliches Verbot des reproduktiven
Klonens aussprach, ohne damit jedoch auch eine Wer-
tung hinsichtlich des therapeutischen Klonens zu
verbinden. Zudem wiederholte sie ihre Empfehlung,
der Biomedizin-Konvention beizutreten.

14 Im Gegensatz zu ihrem Parteikollegen Wirtschafts-
minister Bartenstein, der allerdings ein vorsichtiges
Ja zur mit folgender Bemerkung garnierte: „Zunächst
fällt mir auf, dass wir zwar beherzt über die Berech-
tigung von embryonaler Stammzellforschung disku-
tieren, zugleich aber dem Thema der Abtreibung re-
lativ gelassen gegenüber stehen. Darin scheint mir

eine gewisse Unverhältnismäßigkeit zu liegen“ (Stan-
dard, 30.11.2001).

15 Im Gefolge der Gentechnikkontroverse nach der „il-
legalen Freisetzung“ im Frühjahr 1996 und dem dar-
auf folgenden Gentechnikvolksbegehren 1997 hatte
sich Österreich – nicht zuletzt durch die Verhängung
von „Importverboten“ – mehr oder minder in die
Rolle eines kritischen Vorreiterlandes innerhalb der
EU manövriert (Grabner/Torgersen 1998). Auf die-
se von der „grünen“ Gentechnik dominierten Phase
soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen wer-
den, wichtig ist allerdings, dass in diesem Kontext
ein demokratiepolitisches framing deutlich zunahm
(Wagner et al. 1998; Torgersen et al. 2001).

16 Gleichzeitig wurden auch immer wieder Argumente
wie Schlüsseltechnologie, Standortfragen etc. in die
Debatte eingebracht, auch ökonomische und
Fortschrittsframes hatten damit zentralen Stellenwert.

17 Stellungnahmen dazu fanden sich z.B. in den Erklä-
rungen der österreichischen Bischofskonferenz im
Frühjahr 1997 sowie im Herbst 2001. Darüber hin-
aus verfasste auch die IMABE-Ethikkommission
Stellungnahmen zur PID, zur Entscheidung des deut-
schen Bundestags über den Import von embryona-
len Stammzellen und zum Klonen.
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